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 Veröffentlicht am 22.06.1995

Norm

UbG §3 Z1

Rechtssatz

Bei der anorexia nervosa (Magersucht) handelt es sich, wenn die Verweigerung der Nahrungsaufnahme auf

psychogene, rational nicht erklärbare Ursachen zurückzuführen ist und periodisch immer wieder eine völlige

Uneinsichtigkeit des Patienten in die Krankheit auftritt, um eine psychische Erkrankung im Sinne des § 3 Z 1 UbG.
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Vgl auch; Beisatz: Hier: Anorexia und Schizoaffektive Psychose. (T1)
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